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Amtliches Jerkündigungsßtatt
Kr -e» Amtsdczirk Aariech .

Erscheint wSchentlich 1 —2 mal je nach
Bedarf.

Bezugspreis für Einzelbezug durch die Post
oder den Verlag vierteljährlich 1 Mk .

Anzeigenpreis : Die einspaltige Zeile oder
deren Raum IS Pfg .

Druck und Verlag von Adolf Dups
in Durlach. — Fernsprecher Nr. 204 .

3. Dienstag , 11. Januar 1916

Den Schutz der Brieftanben und des Brieftaubenverkehrs im Kriege betr.
Gemäß Z 3 Abs . 2 des Reichsgesetzes obigen Betreffs vom 28 . Mai 1894 bringen wir

zur öffentlichen Kenntnis , daß nachgenannte Mitglieder der dem Verbände deutscher Brief¬
tauben - Liebhaber - Vereine angehörenden Vereine ihre Brieftauben der Militärverwaltung zur
Verfügung gestellt haben :

Q Zu- und Vorname Stand oder Beruf Wohnort Wohnung Lage de?
TaubenschlagS

1 .
2.
3 .
4.
5.
6.
7.
8.

1 .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8 .
9.

10 .
11.

Baumgärtner Leopold
Leyerle Wilhelm
Brecht Friedrich
Kiefer Heinrich
Kraft Gorthilf
Weigel Wilhelm
Hochschild Karl
Konstantin Johann

Bolz August
Freidinger Karl
Häusler Karl Friedrich
Barch Ruppert
Springer Sebastian
Siegel Emil
Grub Bernhard
Göckel Florian
Moritz Franz
Kraus Leopold
Wächter Emil

Alemannia Durlach :
Mitglieder im Amtsbezirk Durlach :

Oberleitungsaufseher
Schlossermeister
Metzgermeister
Schlosser
Konditor
Maurer
Bäckermeister
Schneidermeister

Durlach

Jöblmgen

Hauptstr . 75
Jägerstr . 40
Herrenstr , 9
Gcrberstr 9
Hauptstr . 67
Schlachthausstr . 13
Adlerstr 9
Hauptstr . 156

8 . Mitglieder im Amtsbezirk Bruchsal :
Sattlermeister
Privatier
Amtsaktuar
Gastwirt
Schlosser
Eisenbahnsekretär
Landwirt
Landwirt
Landwirt
Landwirt
Maschinenheizer

Bruchsal

Hambrücken

Durlacherstr . 2
Huttenstr 12
Moltkestr 7
Friedrichstr. 6
Württembergerstr .
Amalienstr 4
Hauptstr . 71
Kirchgasse 146
Hauptstr . 69 »
Hauptstr . 66
Kirchstr 13

20
24
10
16
30
22
30
30

14
14
16
20
10
12
10
14
8

10
20

Seitenbau westlich
Werkstatt westlich
Wohnhaus östlich
Schopf nördlich
Seitenbau östlich
Wohnhaus nördlich
Wohnhaus südlich
Wohnhaus nördlich

Wohnhaus nördlich
Schopf östlich
Schopf östlich
Schopf südlich
Schopf westlich
Wohnhaus nördlich
Wohnhaus südlich
Scheuer östlich
Wobnhaus südlich
Wohnhaus nördlich
Wohnhaus westlich

1 . >Bittighoser Christof 22 s Wohnhaus westlich

Untergrombach
Briestaubenzuchtverein Blitz in Karlsruhe :

I Zimmermann j Söllingen j Waldgasse 6
Die Brieftauben dieser Züchter gelten als Militärbrieftauben und genießen den besonderen

Schutz des obenerwähnten Gesetzes Sie sind wie alle Militärbrieftauben auf der Innenseite
beider Flügel mit einem das Kaiserliche Wappen enthaltenden Stempel bezeichnet und hieran
erkenntlich.

Von den im Frühjahr und Herbst zur Saat - und Erntezeit üblichen Sperrzeiten für den
Taubenausflug gelten nur die ersten 10 Tage ; auf die Reiseflüge dieser Tauben aber finden
die Sperrzeiten überhaupt keine Anwendung .

Dur lach den 28 . Dezember 1915 .
verbot der Versteigerung von Eichen¬

rinde , Fichtenrinde und Gerblohe
betreffend .

Auf Grund des 8 9 b des Gesetzes über
den Belagerungszustand wird die Versteigerung
von Eichenrinde , Fichtenrinde und Gerblohe
bis zur Bekanntgabe der demnächst zu er-

Grotzherzogliches Bezirksamt .
wartenden Höchstpreisverordnung verboten .

Diese Verordnung tritt mit der Veröffent¬
lichung in Kraft .

Karlsruhe den 5 . Januar 1916 .
Der stellvertretende kommandierende General :

Freiherr von Manteuffel ,
General der Infanterie .
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Bekanntmachung .
Zur Fortführung des Vermessungswerks und Lagerbuchs der Gemarkungen nachfolgender

Gemeinden ist Tagfahrt in den Räumen der betreffenden Grundbuchämter bestimmt und zwar für
1 . Kleinsteinbach , Donnerstag den 20 . Januar d . I, , vorm . V,11 Uhr .
2 . Singen , Samstag den 22 . Januar d . I . , vorm . Vrll Uhr .
3 . Söllingen , Freitag den 28 . Januar d I . , vorm . Vill Uhr .

Die Grundeigentümer werden hiervon in Kenntnis gesetzt . Das Verzeichnis der seit der

letzten Fortsührungstogfahrt eingetrctenen , dem Grundbuchamte bekannt gewordenen Veränderungen
im Grundeigentum liegt während 1 Woche vor der Tagfahrt zur Einsicht der Beteiligten in den

Räumen des Grundbuchamts auf ; etwaige Einwendungen gegen die Eintragung dieser Ver¬

änderungen im Vermcfsungswerk und Lagerbnch sind in der Tagfahrt vorzutragen .
Die Grundeigentümer werden gleichzeitig aufgefordert , die aus dem Grundbuch nicht

ersichtlichen und noch nicht zur Anzeige gebrachten Veränderungen im Grundeigentum , insbe¬

sondere auch bleibende Kulturveränderungcu anzumelden und die Meßbriefe ( Handriffe und

Meßurkunden ) über Aenderungen in der Form der Grundstücke vor der Tagfahrt dem Grundbuch¬
amte oder in der Tagfahrt dem Fortführungsbeamten vorzulegen , widrigenfalls die Fortführungs -

Unterlagen auf Kosten der Beteiligten von amtswegen beschafft werden .
Anträge der Grundeigentümer auf Anfertigung von Meßurkunden , Teilung von Grund¬

stücken , Grenzfeststellungen und Wiederherstellung schadhafter oder abhanden gekommener Grenz¬

marken werden in der Tagfahrt entgegen genommen .
Durlach den 11 . Januar 1916 Mrohb . Bezirksaeometer : Münz .

Schlachtverbot für Milchkühe betr .
Nachstehend bringen wir eine Verordnung

Gr . Ministeriums des Innern obigen Betreffs
vom 27 . Dez . 1915 zur öffentlichen Kenntnis .

Die Bürgermeisterämter des Bezirks wer¬
den beauftragt , die Verordnung den Metzgern
und sonstigen Personen , die gewerbsmäßig zu
schlachten Pflegen , sowie den Fleischbeschauern
besonders zu eröffnen und den Vollzug hier¬
her anzuzeigen .

Durlach den 6 . Januar 1916 .
Großherzogliches Bezirksamt .

Verordnung .
Auf Grund des Z 4 Abs . 2 der Bundes -

ratSverordnung vom 26 . August 1915 über
ein Schlachtverbot für trächtige Kühe und
Sauen ( Reichs - Gesetzblatt Seite 515 ) wird
mit sofortiger Wirkung verordnet , was folgt :

8 1 . Der Verkauf von Milchkühen zum
Zwecke der Schlachtung sowie das Schlachten
von Milchkühen ist verboten . Ausnahmen
können in Einzelfällen beim Vorliegen eines

dringenden wirtschaftlichen Bedürfnisses vom
Bezirksamt gebührenfrei zugelassen werden .

Als Milchkuh im Sinne dieses Verbots gilt
jede Kuh innerhalb zehn Wochen nach dem
Kalben , im übrigen jede Kuh , die täglich mehr
als sechs Liter Milch gibt .

ß 2 . Das Verbot findet keine Anwendung
auf Schlachtungen , die erfolgen , weil zu be¬

fürchten ist , daß das Tier an einer Erkrankung
verenden werde , oder weil es infolge eines

Unglücksfalles sofort getötet werden muß .

Solche Schlachtungen ( Notschlachtungen ) sind

jedoch dem Bezirksamt spätestens innerhalb
dreier Tage nach der Schlachtung anzuzeigen .

8 3 . Zuwiderhandlungen gegen diese An¬

ordnung werden gemäß 8 5 der eingangs ge¬
nannten Bundesratsverordnung mit Geldstrafe
bis zu eintausendsünfhundert Mark oder mit
Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft .

Karlsruhe den 27 . Dezember 1915 .
Großh . Ministerium des Innern .

Höchstpreise betreffend .
Vom 1 . Januar 1916 an erhöht sich der

Preis für Brotgetreide (Roggen und Weizen )
lt 8 5 der Bundesratsoerordnung vom 23 .
Juli 1915 am 1 . und 15 . jeden Monats um
1 Mk . 50 Pfennnig für die Tonne , für den
Zentner um 7,5 Pfennig .

Der Höchstpreis beträgt deshalb für
Roggen vom 1 . bis 15 . Januar 1916

1 Tonne 231,50 Mk .
Weizen vom 1 . bis 15 Januar 1916

1 Tonne 271,50 Mk .
Roggen vom 15 . Januar bis 1 . Februar

1916 1 Tonne 233, — Mk .
Weizen vom 15 . Januar bis 1 . Februar

1916 1 Tonne 273, — Mk .
usw .

Durlach den 8 . Januar 1916 .
Großherzogliches Bezirke amt .

Maul - und Klauenseuche betr .
In den Gemeinden Hel ms heim und

Odenheim ist die Maul - und Klauenseuche
erloschen .

Dnrlach den 30 . Dezember 1915 .
Großher zogliches Bezirksamt .
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